
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführerin: Marjan Noorzia 

Belangte Behörde: Bundesministerin für Inneres 

Vorlagefrage 

Ist Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. 
September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammen
führung ( 1 ) dahin auszulegen, dass er einer Regelung entgegen 
steht, derzufolge Ehegatten und eingetragene Partner das 21. 
Lebensjahr bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vollendet 
haben müssen, um als nachzugsberechtigte Familienangehörige 
gelten zu können? 

( 1 ) ABl. L 251, S. 12. 
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Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour d’appel de Bruxelles 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: bpost SA 

Beklagter: Institut belge des services postaux et des télécommu
nications (IBPT) 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 12 fünfter Gedankenstrich der Richtlinie 
97/67/EG ( 1 ) in der durch die Richtlinien 2002/39/EG ( 2 ) 
und 2008/06/EG ( 3 ) geänderten Fassung dahin auszulegen, 
dass er ein Diskriminierungsverbot insbesondere im Verhält
nis zwischen dem Universaldienstanbieter und Vermittlern 
hinsichtlich der von dem Anbieter gewährten operativen 
Rabatte normiert, während reine Mengenrabatte weiter unter 
Art. 12 vierter Gedankenstrich fallen? 

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Genügt ein reiner Men
genrabatt dem Diskriminierungsverbot des Art. 12 vierter 
Gedankenstrich, wenn die damit eingeführte Preisstaffelung 
in Anbetracht des räumlich und den Dienstleistungen nach 
relevanten Marktes auf einem objektiven Faktor beruht und 
keine Ausschlusswirkung oder die Kundentreue fördernde 
Wirkung hat? 

3. Falls die erste Frage verneint wird: Verstößt der dem Ver
mittler gewährte Mengenrabatt gegen das Diskriminierungs
verbot des Art. 12 fünfter Gedankenstrich, wenn er nicht 
ebenso hoch ist wie der Rabatt, der einem Versender ge
währt wird, der eine gleiche Menge von Sendungen einlie
fert, sondern so hoch wie die Gesamtheit der Rabatte, die 
allen Versendern nach der Menge von Sendungen jedes ein
zelnen dieser Versender gewährt werden, deren Sendungen 
er zusammengefasst hat? 

( 1 ) Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwick
lung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die 
Verbesserung der Dienstequalität (ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14). 

( 2 ) Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Juni 2002 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hin
blick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Postdienste in 
der Gemeinschaft (ABl. L 176, S. 21). 

( 3 ) Richtlinie 2008/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im 
Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft (ABl. L 52, S. 3).
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